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Einzelbetreuung bei Demenz oder eingeschränkter 
Alltagskompetenz 
Niederschwelliges Betreuungsangebot nach § 45b Abs. 3 SGB XI 

Menschen mit Demenz können seit dem 1. Juli 2008 höhere Leistungen der Pflege-
versicherung erhalten. Wenn ein „erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf“ vorliegt, 
kann ein Grundbetrag von 100 € monatlich für Einzelbetreuung beansprucht werden. 
Neben Personen, die an Demenz erkrankt sind, können alle Menschen, die eine 
„erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz“ haben, diese Unterstützung in An-
spruch nehmen. Somit kommen auch Menschen mit geistiger und mehrfacher Be-
hinderung in Frage, wenn der Bedarf (nach einem Kriterienkatalog) nachgewiesen 
wird. Eine Pflegestufe wird bei dieser Leistung nicht zwingend vorausgesetzt. 
Der Grundbetrag von 100 € im Monat (bei erhöhtem Bedarf auch 200 €) wird nicht 
bar ausgezahlt, sondern muss für niedrigschwellige Betreuungsangebote eingesetzt 
werden. 
Der Ambulante Pflegedienst der GPS hat seit längerer Zeit Erfahrung mit 
solchen Angeboten. Besonders geschulte Mitarbeiterinnen stellen sich auf die 
Bedürfnisse von Menschen mit Demenz oder eingeschränkter Alltags-
kompetenz ein. 
So kann z.B. eine stundenweise Einzelbetreuung aussehen: 

Spazieren gehen; vorlesen; Eis essen gehen; Musik hören; tanzen und singen; das 
Gedächtnis trainieren; miteinander Kuchen backen; gemeinsam Dinge entdecken, die die 
Lebensfreude erhalten. 

In der Zeit der Betreuung sind pflegende Angehörige entlastet. Zusätzlich erhalten 
sie im Gespräch mit der Betreuerin wertvolle Hinweise und Anregungen für ein ent-
spanntes Miteinander. 
Eine Betreuungsstunde kostet 25,- €. Die Stunden können nach Absprache verteilt 
oder zusammengelegt werden. 
Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie und prüfen mit Ihnen persönlich, was 
möglich und hilfreich ist. 

 


